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Judikatur des  
Höchstgerichtes 
 
TT: Kann der Verwaltungsge-
richtshof beim „Tiroler Rebel-
len“ überhaupt anders 
entscheiden als Ende des Vor-
jahres? 
Kroker: In aller Regel wird 
das Höchstgericht bei einem 
identen Sachverhalt wieder 
gleich entscheiden. Theore-
tisch ist eine andere Entschei-
dung zwar möglich, tatsächlich 
findet ein solcher Judika-
turschwenk meistens aber nur 
dann statt, wenn etwa die 
Rechtsprechung eines anderen 
Gerichtes Berücksichtigung 
finden soll. Viel häufiger ist 
der Fall, dass durch immer 
wieder leicht unterschiedliche  
 

  
Sachverhalte eine kontinuier-
liche, gemächliche Rechts-
entwicklung stattfindet. 
 
TT: Was bewirkt eine Ent-
scheidung des Verwaltungs-
gerichtshofes für die 
Öffentlichkeit? 
Kroker: Gesetze kann man 
unterschiedlich verstehen und 
dadurch verschiedene Rechts-
folgen anknüpfen. Eine Ent-
scheidung schafft Klarheit, 
wie das Höchstgericht die Be-
stimmung versteht und was 
die Folge der Regelung ist. 
Das ist natürlich wichtig, um 
zu wissen, wie man sich zu 
verhalten hat. 
 

�Erik Kroker ist Rechtsanwalt in Innsbruck – kroker@kanzlei-tirol.at 
 

 
 
 
 

Veröffentlicht in der  am Samstag, den 24.01.2009 

 


